
Anlage 7 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Düsseldorf

 
 
 

P R Ü F U N G S Z E U G N I S 
 
 

(Vor- und Zuname) 

geb. am in                                                   

 
hat in der Zeit vom bis an einem Verwaltungslehrgang I teilgenommen 
und heute die 

 
 

Erste Verwaltungsprüfung 
 

für Beschäftigte im kommunalen 
Verwaltungsdienst 

- Fortbildungsprüfung nach § 56 des Berufsbildungsgesetzes - 
 
 
mit dem Gesamtergebnis [ Note / Punktwert] bestanden. Damit ist die Berechtigung  
verbunden, künftig die Berufsbezeichnung 

 
           "Verwaltungswirtin / Verwaltungswirt" 

zu führen. 
 
 

Ort / Datum 
 
 
 

Vorsitzende*r Mitglied  
des Prüfungsausschusses                                    des Prüfungsausschusses 

 
 
 

sehr gut (13,50 bis 15,00) = eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 
gut (10,50 bis 13,49) = eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
befriedigend (7,50 bis 10,49) = eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung 
ausreichend (5,00 bis 7,49) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen 

noch entspricht 


